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Bekanntmachungen.
anzulegen.

Der Beſitzer des Ritterguts Altſcherbitz, Dr. med. Heiner, beabſichtigt in ſeinem Gehöfte daſelbſt eine Brauerei

Indem ich dieſes Vorhaben in Gemäßheit des Z. 29. der Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß bringe, fordere ich alle diejenigen, welche hierbei ein Jntereſſe haben, auf, ihre etwanigen Ein-
wendungen gegen dieſes Etabliſſement binnen vier Wochen präcluſiviſcher Friſt bei mir anzubringen.

Situationsplan und Zeichnung zu dem neuen Brauereigebäude können in meinem Büreau während der gewöhn
lichen Dienſtſtunden eingeſehen werden.

Merſeburg, den 25. Juni 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.

Von der Königlichen Regierung iſt mir ein Exemplar der revidirten und Allerhöchſt beſtätigten Statuten der
Preußiſchen Renten Verſicherungs Anſtalt zu Berlin zugefertigt worden.

Es kann daſſelbe von Denen die daran ein Intereſſe haben, in meinem Büreau während der gewöhnlichen
Dienſtſtunden eingeſehen werden.

Merſeburg, den 26. Juni 1851.

Berlin, den 12. Juni. (Pr. Z.) Die Befugniß des
Miniſters des Jnnern, die Elemente der älteren Kreis und
provinzialſtändiſchen Vertretung auf den Grund der Artikel
67. und 73. der Kreis-, Bezirks- und Provinzial- Ordnung
vom 11. März v. Js. vor vollendeter Einführung derſelben
zur interimiſtiſchen Kreis- reſp. Provinzial Vertretung zu
berufen und zu bevollmächtigen, iſt Gegenſtand der vielfachen
Angriffe in der Tagespreſſe geworden.

Sieht man zunächſt von dem Chargeter und den Mo-
tiven dieſer Polemik ab, ſo wird eine unbefangkne Er-
wägung der geſetzlichen Verhältniſſe zu folgenden Ergebniſ-
ſen führen.
Der unter den Uebergangsbeſtimmungeu der Kreis, Be-
zirks- und Provinzial Ordnung vom 11. März v. Js. be-
findliche Artikel 67. lautet wörtlich

die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen vorüber
gehenden Beſtimmungen werden von dem Miniſter des
Innern getroffen. Derſelbe hät namentlich diejenigen
Behörden zu bezeichnen welche die Verrichtungen der
neu zu bildenden Organe, die zur Ausführung dieſes
Geſetzes nöthig ſind, einſtweilen auszuüben haben,

Nach der Eingangsbeſtimmung dieſes Artikels iſt dem
Miniſter des Jnnern die unbeſchränkte Befugniß zum Erlaß
der vorübergehenden Beſtimmungen nicht ſowohl zur Ein-
führung, ſondern auch zur Ausführung dieſes Geſetzes bei
gelegt, natürlich bis dahin daß die hiernach zu bildenden
Organe wirklich hergeſtellt ſind. Der zweite Satz des Ar-
tikels 67. enthält an ſich in dieſer Beziehung durchaus keine
Begränzung es wird hier nur ein Beiſpiel der Vefugniſſe
des Miniſters des Jnnern „namentlich“ hervorgehoben. Es

Der Königl. Landrath Weidlich.

ſteht aber außerdem der dabei gebrauchte Ausdruck Behör
den“ ganz im Einklange mit dem Sprachgebrauche der Ge-
ſetze vom 11. Mai v. J., wonach unter Behörden auch
vertretende Corporationen verſtanden werden. Es lautet z. B.
8. 152. der Gemeinde Ordnung vom 11. März v. J. unter
den dortigen Uebergangs Beſtimmungen folgendermaßen

die Verrichtungen, welche in dieſem Geſetze dem Ge-
meinderathe, dem Gemeindevorſtande, dem Bürgermeiſter,
dem Kreis Ausſchuſſe und dem Bezirksrathe beigelegt
ſind, ſollen, wo und ſo lange dergleichen Behörden noch
nicht vorhanden ſind, von denjenigen Behörden ausge
r en welche der Miniſter des Jnnern bezeichnen
wird.

Es iſt hiernach der Gemeinderath, welcher nur eine ver-
tretende Corporation bildet, unter der Bezeichnung als Be
hörde mit begriffen worden, woraus um ſo deutlicher her
vorgeht, daß auch durch den zweiten Satz des erwähnten
Artikel 67. unter ganz analogen Verhältniſſen die Funktio-
nen einer vertretenden Corporation in den Kreiſen und Pro
vinzen eben ſo wenig, als in J. 152. der Gemeinde Ord-
nung die Functionen des Gemeinderaths für die Communen
von den interimiſtiſchen Einrichtungen des Miniſters des
Jnnern haben ausgeſchloſſen werden ſollen.

Daß dem Miniſter des Jnnern durch Artikel 67. über-
haupt die Befugniß zur Bildung interimiſtiſcher Kreis und
Provinzial Vertretungen in der That nach der Abſicht des
Geſetzes beigelegt worden iſt, ergiebt ſich auch aus der Be
zugnahme hierauf im Artikel 73. der Kreis-, Bezirks- und

Provinzial-Ordnung, folgendermaaßen lautend:
Die Anordnungen darüber, wann und in welcher Weiſe
die Beſtimmungen der Kreis, Bezirks- und Provinzial-
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Ordnung in Beziehung auf die danach zu bildende
Kreis- und Provinzialvertretung in der Provinz Poſen
zur Ausführung gelangen, wird. durch ein beſonderes
Geſetz erfolgen, nachdem die Verhältniſſe dieſer Provinz

mit Beziehung auf die Demarcationslinie geregelt ſein
werden.

Die bis dahin erforderlichen vorübergehenden Beſtim-
mungen und Anordnungen ſind nach Artikel 67. von dem
Miniſter des Jnnern zu treffen.

Es würde in Artikel 73. für den Miniſter des Jnnern
ſpeciell in der Provinz Poſen, ſelbſt bis zum Erlaß eines
dortigen beſonderen Geſetzes die Befugniß zur interimiſtiſchen
Bildung
tikel 67. nicht haben hergeleitet werden können, wenn hier-
durch nicht überhaupt eine ſolche Befugniß nach der Abſicht
des Geſetzes dem Miniſter des Jnnern beigelegt wäre.

Wenn hiernach aber der Miniſter des Jnnern ganz all
gemein berechtigt iſt, bis zu den bezüglichen definitiven ge-
ſetzlichen Organiſationen vorübergehende Beſtimmungen we-
gen Bildung interimiſtiſcher Kreis- und Provinzial Vertre-
tungen zu treffen ohne bei den desfallſigen ſpeciellen An
ordnungen ſelbſt an beſtimmte Formen gebunden zu. ſein
ſo beruht es offenbar auch in ſeiner geſetzlichen Befugniß,
mit den durch die Umſtände gebotenen Maßgaben die Ele-
mente der älteren Kreis- und Provinzial- Vertretung für dies
Jnterimiſtikum zu berufen und zu bevollmächtigen.

Es entſpricht überdies einem organiſch natürlichen Ent-
wickelungsgange, die älteren Organe ganz oder theilweiſe
während der Uebergangsperiode den Bedürfniſſen entſprechend
in Wirkſamkeit zu erhalten, bis dahin, daß die zu bilden-

den analogen neuen Organe ihre Stelle vollſtändig einneh-
men können.

Jedenfalls iſt es aber
diejenigen öffentlichen Blätter, welche die Befugniß des
Miniſters des Jnnern zu den neuerlich erlaſſenen Beſtimmun-
gen wegen interimiſtiſcher Bildung der Kreis- und Provin-
zial-Vertretungen am eifrigſten glauben in Zweifel ziehen zu
müſſen, doch mit der Fortdauer der Kreis-Commiſſionen als
interimiſtiſchen Kreis- Vertretungen ganz einverſtanden zu ſein
pflegen. Da die Kreis-Commiſſionen in dieſer letzteren Eigen-
ſchaft bekanntlich ihre Vollmacht lediglich von dem Miniſter
des Jnnern erhalten haben, ſo iſt es eine in die Augen
ſpringende Jnkonſequenz, die Vollmacht des Miniſters in
dieſer Angelegenheit und für denſelben Zweck in dem einen
Falle als genügend ayzuſehen, in dem anderen Falle über-
haupt aber unzuläſſig zu erklären. Bei einer ſolchen Jn-
konſequenz wird nicht einmal der Schein einer ernſten Er-
wägung des Rechtspunktes bewahrt.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Tiſchlermſtr. Malpricht j. ein Sohn dem

Königl. Forſtmeiſter v. d. Borch ein Sohn.
Stadt. Geboren: dem Mäkler Stephan ein Sohn dem Bürger

und Schuhmachermſtr. Hohmuth eine Tochter (todtgeb.) dem Bürger und
Fuhrmann Thomas ein Sohn. Getrauet: der Schuhmacher Koch mit
Wilhelm. Auguſte Neitzſch der Tiſchlergeſell Schulz mit Chriſt. Auguſte
Künzel der Maurergeſell Hirſch mit Jgfr. Henr. Wilhelm. Schmidt. Ge
ſtorben: die Ehefrau des Bürgers und Zimmergeſellen Scheller, 76 J.
3 W. alt, am Blutſturz der Schuhwachergeſell Erbert, 63 J. alt, an Al
tersſchwäche die älteſte Tochter des Bürgers und Tiſchlermſtrs. Hofmann,
6.J. 10 M. alt, an Unterleibskrankheit der Bürger und Handarbeiter Schmidt,
68 J. 4 T. alt, an Lungenlähmung der einzige Sohn des Handarbeiters
Franz, 9 W. alt, am Stickfluß.

Neumarkt. Geboren: dem Schiffer Ulrich ein Sohn.
Altenburg. Geboren: dem Regierungs Secretair Graf ein Sohn

dem Handarbeiter Juckoff eine Tochter. Getrauet: der Barbier Appel
mit Frau Johanne Dorothee Erdmuthe, verw. Förſter, geb, Kötteritz.

von Kreis- und Provinzialvertretungen aus Ar

ſehr auffallend, daß gewöhnlich

Bekanntmachung. e
Jn Folge einer mit der Königlich Däniſchen Poſt-Ver-

waltung getroffenen vorläufigen Uebereinkunft treten mit dem
Beginn der neuen wöchentlich zweimaligen Seepoſt-Verbin-
dung zwiſchen Stettin und Kopenhagen, alſo vom 18. d. M.
ab, für die auf den Routen über Stettin oder über Hamburg
auszuwechſelnde Correſpondenz aus Preußen und aus den
übrigen zum deutſch- öſterreichiſchen Poſtvereine gehörigen
Staaten nach dem Königlich Däniſchen Poſtbezirk Dänemark
und Schleswig) und umgekehrt folgende Beſtimmungen ein.

Die Correſpondenz kann nach der Wahl des Abſenders
entweder unfrankirt oder bis zum Beſtimmungsorte frankirt abge-
ſandt werden. Eine theilweiſe Frankatur iſt nicht geſtattet.

An Porto iſt für die Correſpondenz aus dem Preußiſchen
nach dem Däniſchen Poſtbezirk und umgekehrt, ohne Rück
ſicht auf die Spedition, zu erheben:

1) das Preußiſche Porto, welches beträgt
a) für alle in den Regierungsbezirken Stettin und Stral-

ſund belegenen Orte, ſo wie für alle diejenigen Orte
des Potsdamer und des Magdeburger Regierungsbe-
zirks, welche von Hamburg oder Wismar nicht weiter
als 20 deutſche Meilen entfernt ſind, 2 Sgr.,

b) für alle übrigen Orte des Preußiſchen Poſtbezirks 3 Sgr.
für den einfachen Brief.

2) Das däniſche Porto, welches für alle Orte in
Dänemark und Schleswig gleichmäßig 3 Sgr. für
den einfachen Brief beträgt.

Für die vereinsländiſche Correſpondenz nach und aus
dem Däniſchen Poſtbezirk iſt das Porto bis und reſp. von
Stettin, Swinemünde oder Hamburg nach den Beſtimmungen
des Vereins- Vertrages und außerdem das däniſche Porto
mit 3 Sgr. für den einfachen Brief zu berechnen.

Das Gewicht des einfachen Briefes wird bei ſämmtlichen
vorbezeichneten Portoſätzen zu 1 Loth Preußiſch angenommen.
Bei ſchwereren Briefen ſteigt das Porto in der Art, daß für
jedes fernere Loth ein einfacher Brief-Portoſatz mehr erho-
ben wird.

Für recommandirte Briefe, welche bei der Aufgabe fran
Poliz
innur

kirt werden müſſen, iſt außer dem gewöhnlichen Briefporto noch
eine Recommandations- Gebühr von 2 Sgr. zu entrichten.

Zeitungen, Journale, Preis-Courante, ge-
druckte Circularien und gedruckte Empfehlungs-
ſchreiben unter Kreuz- oder Streifband, welche
außer der Adreſſe, dem Datum und der Namensunterſchrift
nichts Geſchriebenes enthalten, unterliegen, im Falle der
Frankirung, ohne Rückſicht auf die Entfernung, nur einem
Geſammtporto von 4 Sgr. für jedes Loth. Nicht frankirte
Kreuzband Sendungen ſind wie gewöhnliche Briefe zu tariren.

Waarenproben und Muſter, welche der Zollverhältniſſe
wegen nur bis zum Gewichte von 3 Loth mit der Briefpoſt

zu ka
ſetzte

befördert werden dürfen, zahlen bis zum Gewichte von 2 Loth
nur das einfache, bei ſchwererem Gewichte das doppelte tarif-
mäßige Briefporto.

Als Bedingung dieſer Portomoderation gilt, daß die
Waarenproben und Muſter auf erkennbare Weiſe verpackt
ſind, und daß der angehängte, mit den Proben oder Muſtern
zuſammen zu wiegende Brief nicht ſchwerer als ein Loth iſt.

C. 7 D. tFür die Fahrpoſt- Sendungen nach und aus dem Dä-
niſchen Poſtbezirk wird das Preußiſche reſp. Deutſche Porto
nach den Preußiſchen, beziehungsweiſe nach den vereinslän-
diſchen Tarifsbeſtimmungen, das Däniſche Porto aber nach
dem ermäßigten neuen Däniſchen Fahrpoſt-Tarif berechnet.

Berlin, den 15. Juni 1851.
General-Poſt-Amt.
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men, beabſichtige ich die noch

Große Wein-Ancetionin Merſeburg.
Um mit meinem Weinlager gänzlich und ſchnell zu räu-

vorräthigen eirca 3000 Flaſchen
rothe und weiße Franzöſiſche, Franken, Pfälzer und Rhein-
weine, ſo wie eirca 600 Flaſchen rothen und weißen Naum-

burger Landwein, der vorzüglichſten Jahrgänge 1846, 47
und 48, meiſtbietend zu verkaufen und habe dazu

den 7. Juli a. c. und folgende Tage,
von Morgens 9 Uhr an, beſtimmt.

Da meine Weine als rein und unverfälſcht hinreichend
bekannt ſind, ſo enthalte ich mich aller Anpreiſungen und
bemerke nur, daß bei der wieder in Ausſicht ſtehenden ſchlechten
Weinerndte und nachdem ſchon die beiden vorigen Jahre

keinen trinkbaren Wein geliefert haben, es wohlgethan ſein
dürfte, dieſe Gelegenheit, gute und billige Weine zu erhal-
ten, zu benutzen.

Merſeburg, den 20. Juni 1851.
C. W. Klingebeil sen.,

Gotthardtsſtraße Nr. 141.

Haus verkauf.
Jch beabſichtige mein am Sirtiberge Nr. 554. belegenes

Wohnhaus, enthaltend 4 Stuben und 2 Drehrollen, Garten,
Hofraum und einen Keller, aus freier Hand zu verkaufen.

Kaufluſtige wollen ſich bei mir melden.
Merſeburg, den 30. Juni 1851.

Karl Scheller, Zimmergeſell.

Hanus verkauf.
Unſer in der Vorſtadt St. Ulrich bei Lauchſtädt bele-

genes Wohnhaus nebſt Hof, Scheune, Stall und Garten,
iſt veränderungshalber unter ſehr vortheilhaften Bedingungen
zu verkaufen.

Lauchſtädt, den 26. Juni 1851.
C. Oehlmann und Frau.

Bekanntmachung.
Jn Folge der Bekanntmachung einer Wohllöblichen

t Polizei Behörde vom 25. d. Mts. erklärt ſich die Fiſcher-
chten. innung dahin, daß denjenigen Anglern, welche ſich daſſelbe

blos zum Vergnügen machen und keine Fiſche zum Verkauf
in der Stadt herumtragen, eine Erlaubnißkarte von der hie-
ſigen Jnnung ertheilt werden ſoll, wofür ein jeder 20 Sgr.
alljährlich an die Jnnung zu entrichten hat, und dieſe Kar-
ten gegen ſofortige Bezahlung von dem Hoffiſcher Bamberg

iem J hier verabreicht werden.
tnkirte

riren.
tniſſe
efpoſt

zu kaufen, indem die in der Fiſchordnung von 1711 feſtge-
ſetzte Strafe ſtreng gehandhabt werden wird.

Die Fiſcher-Jnnung.
un

Bekanntmachung.
Jch warne hiermit Jedermann, keine geſtohlenen Fiſche

Bamberg, Hoffiſchermſtr.
ne

2 v eLoeal-Veränderung.
Einem geehrten hieſigen und auswärtigen Publikum er-

laube ich mir hierdurch anzuzeigen, daß ich mein ſeitheriges
Geſchäft am Markte nach dem Dom Nr. 269. neben dem

Glaſermeiſter Müller verlegt habe und empfehle ich mich zu
gleich mit allen in mein Geſchäft einſchlagenden Artikeln,

S

ſowie jeder derartigen Reparatur zur geneigten Beachtung,
um ferneres Wohlwollen bittend.

Merſeburg, den 1. Juli 851.
F. H. Müller, Klempnermſtr.

99

Odbſtverpachtung.
Freitag den 11. Juli 1851, Vormittags 10Uhr,
ſoll die diesjährige Obſtnutzung in den Gewehrichten des
Merſeburger Unterforſtes öffentlich meiſtbietend unter den im
Termine ſelbſt mitzutheilenden Bedingungen verpachtet wer-
den und wollen ſich ſolche Pachtluſtige, die ſich über ihre
Zahlungsfähigkeit entweder durch Stellung eines ſichern
Bürgen oder Leiſtung einer angemeſſenen Caution gehörig
auszuweiſen im Stande ſind, zur oben angegebenen Zeit

im Hoſpitalgarten vor Merſeburg
einfinden.

Schkeuditz, den 30. Juni 1851.
Der Oberförſter Mechow-

Obſtverpachtung.
Sonnabend den 5. Juli, Nachmittags 3 Uhr, ſoll die

Obſtnutzung auf der Lauchſtädter Chauſſee, vom Gerichts
raine bis nach der Knapendorfer Grenze, meiſtbietend ver-
pachtet werden. Pachtluſtige wollen ſich daher Nr. 698. in
der Hältergaſſe einfinden.

Wieſenverpachtung.
Sonntag den 6. Juli, Nachmittags 3 Uhr, ſoll die

diesjährige Grasnutzung der der Gemeinde Tragarth zuge-
hörigen, 2 Morgen haltenden Gemeindewieſe, in der Schenke
daſelbſt, an den Meiſtbietenden gegen gleich baare Bezahlung
verpachtet werden.

Tragarth, den 28. Juli 1851.
Die Gemeinde daſelbſt.

Logis-Vermiethung. Jn hieſiger Gotthardtsſtraße
Nr. 147. iſt das von dem Herrn Poſtrath Eckardt bewohnte
Familienlogis Verſetzungs halber vom 1. Juli event. Mi-
chael e. ab anderweit zu vermiethen.

Merſeburg, den 24. Juni 1851.
Vermiethung. Jn meinem Hauſe, Oelgrube Nr. 330.,

ſteht die Ober Etage vom 1. October d. J. an zu ver
miethen. Auguſt Wiegand.

Eine möblirte Stube mit Alkoven, nebſt einer
Bedienten Stube und Stallung für 4 Pferde iſt ſofort zu
vermiethen, Entenplan Nr. 211.

Logis- Vermiethung. Jn Nr. 420., vis à vis der
Poſt, iſt vom 1. Oetober d. J. ab ein Logis an eine ſtille
Familie zu vermiethen.

Lotterie- Anzeige.
Zur 1. Klaſſe 104. Lotterie, welche am 16. und 17.

Juli d. J. gezogen wird, ſind
ganze Looſe zu 10 Thl. Gold und 10 Sg. oder 11 Thl. 20 Sg. Pf. Courant,

5 2halbe 5 7 25 undViertelloſe 25 23 2 27 6 Sbei mir und meinen Untereinnehmern zu haben.
Merſeburg, den 16. Juni 1851.

Kieſelbach, Königl. Lotterie Einnehmer.
Für Schielende, Stagarblinde 2e.

Sonntag den 6. Juli bin ich noch einmal in Halle
im Thüringer Bahnhofe beſonders für Schielende, denen
das Auge ſofort ſchmerzlos gerade geſtellt wird, ohne daß
derſelbe in ſeiner Beſchäftigung behindert oder eine Nachbe-
handlung nöthig iſt; für Stotternde, Gehör-, Augen-
kranke, am krummen Knie, Klumpffüßen, Gicht,
Gewächſen 2e. Leidende zu ſprechen. Zähne werden
ſchmerzlos ausgezogen und fehlende eingeſetzt. Obige
und andere Kranke finden in Leipzig, Hainſtr. 31., wo ich
jetzt ſtets anzutreffen bin, billig Cur und Wohnung.A. Bergmann, Operateur, Augen und Jahnarzt.
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Mein Meubles-, Spiegel- und Pol-
ſterwaaren-Magazin bietet eine reiche Aus-
wahl modern und dauerhaft gearbeiteter
Meubles in Mahagonieholz dar. Auch
werden bei mir Beſtellungen von Meubles
aller Art ſolid ausgeführt.

Mein Lager von Mahagoniholz in
Blöcken und Fournieren iſt durch friſche
Zuſendungen wieder vollſtändig aſſortirt,
worauf ich meine geehrten hieſigen und
auswärtigen Mitmeiſter aufmerkſam mache.

Halle, den 21. Juni 1851.
Carl Sochkel. Tischlermeister,

große Ulrich
S

J S p S7 c

l SW e J

S S
7 e S Sj J

S S Se C. unter Garantäe.
Die ſo oft empfohlene, auf geſetzlichem Wege

mediciniſch unterſuchte, von Herren Tübing und Comp.
in Cöln allein echt erfundene Tinctur die brauner und
gelber Haut in ganz kurzer Zeit ein weißes und zartes
Anſehen giebt, das Geſicht von allen Finnen, Aus-
ſchlagsübeln, Leberflecken, Sommerſproſſen,
Miteſſern reinigt, für deren Erfolg garantirt, widrigen-
falls das Geld zurückerſtattet wird, iſt fortwährend bei Un-
terzeichnetem zu haben.

Es hat dieſes ſchöne Mittel nicht allein in England,
Frankreich, Holland Belgien Jtalien und der Schweiz
einen großen Ruf erworben, ſondern ſich denſelben ſchon
ſeit mehreren Jahren in Deutſchland erhalten.

Der Preis iſt für ein großes Flacon 1 Thlr. Klei-
nere 20 Sgr. mit Gebrauchsanweiſung, ärztlichem Atteſt
und Fabrikſtempel verſehen.

Briefe und Gelder erbittet ſich kranco die Hauptnieder-
lage für Thüringen in Erfurt.

Earl Adolph Wunder.

Beachtenswerth!
Wie und wo man für 8 Thaler Preußiſch Courant in

Beſitz einer baaren Summe von ungefähr
Zweimalhundert Tauſend Thalern

gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete Commiſ-
ſions-Büreau unentgeldlich nähere Auskunft. Das Bü-
reau wird auf desfallſige, bis ſpäteſtens den 12. Auguſt
d. J. bei ihm eingehende frankirte Anfragen prömpte
Antwort ertheilen, und erklärt hiemit ausdrücklich, daß, außer
dem daran zu wendenden geringen Porto von Seiten des
Anfragenden, für die vom Commiſſions- Büreau zu erthei-
lende nähere Auskunft, Niemand irgend etwas zu
entrichten hat.

Lübeck, im Juli 1851.
z Commiſſions Bürean,

Petri- Kirchhof Nr. 308. in Lübeck.

Jn meinem Hauſe, Oelgrube Nr. 327., iſt ein Logis

zu vermiethen. Schumpelt.
Ein Goectaviges Fortepiano in Tafelform iſt billig zu

verkaufen Gotthardtsſtraße bei dem Uhrmacher Künzel.
Als Univerſal Erbe meiner Eltern der Webermeiſter

Chriſtoph Baſtianſchen Eheleute, fordere ich alle diejenigen,
welche noch Etwas an dieſelben ſchulden, auf, binnen 14
Tagen ihrer Verpflichtung nachzukommen, oder ſich wegen
der Zahlungsweiſe mit mir zu einigen, widrigenfalls ich
meine Anſprüche auf gerichtlichem Wege geltend machen werde.

Merſeburg, den 28. Juni 1851.
Adolph Baſtian, Webermſtr.

Aufforderung.Die Herren Landmeiſter, hieſiger Schneider Jnnung
angehörig, werden erſücht, Montag den 7, Juli, früh 8 Uhr,
in dem bewußten Local, auf der Schneider -Herberge, zu er
ſcheinen, um die Quartalgelder zu entrichten.

Merſeburg, den 28. Juni 1851.
F. Zehl, Obermeiſter.
F. Kloß, Jnnungsſchreiber.
A. Geißler, Beiſitzer.

Es finden Handſchuh -Näherinnen, welche auf
der Maſchine zu nähen verſtehen, dauernde Beſchäftigung

bei Minna Söhnige,Neumarkt, im Gaſthof zum Stern.

Einladung.
Zum Sternſchießen, Sonntag den 6. Juli, ladet er-

gebenſt ein Stock in Röglitz.
Zugelaufener Hund.

Ein Hund, Pudelrace, iſt mir am 23. d. Mts. zuge-
laufen. Der Eigenthümer kann ſolchen gegen Erſtattung der
Futterkoſten und Jnſertionsgebühren wieder erhalten beim

Tiſchlermſtr. Winter, Schmalegaſſe Nr. 512.
Merſeburg, den 30. Juni 1851.
Ein Schäferhund, Blauſchimmel, (langhärig) iſt

dem Schaafknecht Voigt in Altſcherbitz zugelaufen. Gegen
Erſtattung der Gebühren und Futterkoſten iſt derſelbe vom
Eigenthümer binnen 14 Tagen abzuholen.

Altſcherbitz, den 26. Juni 1851.
Ortsrichter Brauer.

Jqh warne hierdurch Jedermann, meinem jüngſten Sohn,
Franz Döbold, auf irgend eine Weiſe etwas zu borgen, da
ich nicht dafür hafte, noch etwas für denſelben bezahle.

Weßmar, im Juni 1851. Döbold.
Heimgeſucht durch eine der langwierigſteh, gefährlichſten

und ſchmerzhafteſten Krankheiten, die je Menſchen treffen
können, danke ich nächſt Gott meine Rettung dem Königl.
Badearzt Herrn Dr. Krieg zu Merſeburg und fühle mich
gedrungen, dieſem edeln, menſchen freundlichen und uneigen-
nützigen Arzt hierdurch meinen herzlich tiefgefühlteſten Dank
öffentlich auszuſprechen, mit dem innigſten Wunſche, daß
Gott ihn noch recht lange zum Wohle der leidenden Menſch
heit erhalten möge. Auch fühle ich mich gedrungen allen
theilnehmenden guten Menſchen meinen innigſten Dank aus-

zuſprechen. Laue in Dölkau.
Marktpreiſe vom 28. Juni.
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